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37/05 Sonstiges Geld-, Währungs- und Kreditrecht 

Text 

Übermittlung der Dokumentation über die Anwendung der Sorgfaltspflichten zur Feststellung und 
Überprüfung der Identität von wirtschaftlichen Eigentümern (Compliance-Package) 

§ 5a. (1) Ein berufsmäßiger Parteienvertreter kann, wenn er die wirtschaftlichen Eigentümer eines 
Rechtsträgers gemäß den Anforderungen dieses Bundesgesetzes festgestellt und überprüft hat, alle für die 
Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlichen Informationen, 
Daten und Dokumente im elektronischen Wege über das Unternehmensserviceportal an die 
Registerbehörde übermitteln (Compliance-Package). Hiebei sind jedenfalls die folgenden Informationen, 
Daten und Dokumente im elektronischen Wege über das Unternehmensserviceportal an die 
Registerbehörde zu übermitteln: 

 1. ein Organigramm, aus dem sich die relevante Eigentums- und Kontrollstruktur ergibt, bei 
Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 4, 9 und 10; 

 2. für den meldenden Rechtsträger selbst, 

 a) bei offenen Gesellschaften, Kommanditgesellschaften und Europäischen wirtschaftlichen 
Interessensvereinigungen der Gesellschaftsvertrag bzw. das Gründungsdokument oder ein 
anderer Nachweis über die Beteiligungsverhältnisse; 

 b) bei Aktiengesellschaften und Europäischen Gesellschaften (SE) ein Nachweis über für das 
wirtschaftliche Eigentum relevante Anteilsrechte und Aktien sowie die Satzung, soweit sich 
aus dieser abweichende Stimmrechte oder Kontrollverhältnisse ergeben; 
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 c) bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung der Gesellschaftsvertrag, soweit sich aus diesem 
von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Stimmrechte oder Kontrollverhältnisse 
ergeben; 

 d) bei Privatstiftungen gemäß § 1 PSG die Stiftungsurkunde sowie die Stiftungszusatzurkunde 
und alle weiteren Nachweise, die für die Feststellung und Überprüfung aller Begünstigten der 
Privatstiftung gemäß diesem Bundesgesetz notwendig sind; 

 e) bei Stiftungen und Fonds gemäß § 1 BStFG 2015 und bei aufgrund eines Landesgesetzes 
eingerichteten Stiftungen und Fonds die Stiftungsurkunde, Gründungserklärung oder ein 
vergleichbarer Nachweis; 

 f) bei Trusts und trustähnlichen Vereinbarungen die Trusturkunde, sonstige Dokumente, aus 
denen sich Begünstigte des Trusts ergeben, und alle weiteren Nachweise, die für die 
Feststellung und Überprüfung aller Begünstigten des Trusts oder der trustähnlichen 
Vereinbarung gemäß diesem Bundesgesetz notwendig sind; 

 g) Nachweise und Erklärungen, aufgrund derer sich allfällige, für die Stellung als 
wirtschaftlicher Eigentümer gemäß diesem Bundesgesetz relevante Treuhandschaften ergeben; 

 h) sonstige Nachweise und Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung der 
wirtschaftlichen Eigentümer des Rechtsträgers erforderlich sind; solche sind insbesondere 
dann erforderlich, wenn relevante Stimmrechte vorliegen, die von der jeweiligen Beteiligung 
oder dem Anteil von Aktien abweichen oder wenn andere Kontrollverhältnisse vorliegen, die 
für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer relevant sind und diese 
nicht bereits von lit. a bis g erfasst sind. 

 3. für relevante inländische übergeordnete Rechtsträger sind die in Z 2 lit. a bis h genannten 
Dokumente zu übermitteln. Sofern Dokumente zu übermitteln sind, ist die Stammzahl des 
übergeordneten inländischen Rechtsträgers anzugeben. Wenn für einen obersten Rechtsträger mit 
Sitz im Inland ein gültiges Compliance-Package im Register im Zeitpunkt der Meldung 
gespeichert ist, entfällt die Verpflichtung zur Übermittlung der Dokumente für diesen obersten 
Rechtsträger gemäß dieser Ziffer, wenn die Stammzahl dieses obersten Rechtsträgers und der 
Umstand gemeldet wird, dass auf dieses Compliance-Package verwiesen wird. In diesem Fall ist 
nur der Umstand, dass auf dieses Compliance-Package verwiesen wird, Bestandteil der Meldung. 

 4. für ausländische übergeordnete Rechtsträger, die für das wirtschaftliche Eigentum am 
Rechtsträger relevant sind, die Angabe des Namens, der Stammzahl, der Rechtsform und des 
Sitzlandes sowie jene am Sitz des übergeordneten Rechtsträgers gemäß dem landesüblichen 
Rechtsstandard verfügbaren 

 a) Nachweise, die für die Überprüfung der Existenz einer juristischen Person im Sitzland 
vorgesehen sind; 

 b) Nachweise, die zum Zwecke der Überprüfung der Eigentumsverhältnisse im Sitzland 
vorgesehen sind; 

 c) Gesellschaftsverträge, Statuten und dergleichen, soweit sich von lit. b abweichende 
Stimmrechte oder Kontrollverhältnisse ergeben; 

 d) Nachweise und Erklärungen, aufgrund derer sich allfällige, für die Stellung als 
wirtschaftlicher Eigentümer gemäß diesem Bundesgesetz relevante Treuhandschaften ergeben 
und die für die Feststellung und Überprüfung dieser wirtschaftlichen Eigentümer notwendig 
sind; dies unabhängig von den aufgrund der landesüblichen Rechtsstandards verfügbaren 
Nachweisen; 

 e) sonstige Nachweise und Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung der 
wirtschaftlichen Eigentümer des Rechtsträgers erforderlich sind; solche Nachweise sind 
insbesondere dann erforderlich, wenn relevante Stimmrechte vorliegen, die von der jeweiligen 
Beteiligung oder dem Anteil an Aktien abweichen oder wenn andere Kontrollverhältnisse 
vorliegen, die für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer relevant 
sind und nicht bereits gemäß lit. a bis d übermittelt werden. 

Wenn für einen Rechtsträger mit Sitz im Inland, der sich auf der letzten inländischen Ebene einer 
Eigentums- oder Kontrollkette befindet, ein gültiges Compliance-Package gespeichert wurde, 
entfällt die Verpflichtung zur Übermittlung der Dokumente gemäß dieser Ziffer für jene 
relevanten Rechtsträger mit Sitz im Ausland, deren Dokumente in diesem Compliance-Package 
enthalten sind, wenn die Stammzahl dieses Rechtsträgers und der Umstand gemeldet wird, dass 
auf dieses Compliance-Package verwiesen wird. In diesem Fall ist nur der Umstand, dass auf 
dieses Compliance-Package verwiesen wird, Bestandteil der Meldung. 
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(2) Soweit es sich bei den Dokumenten um Urkunden handelt, muss es sich um beweiskräftige 
Urkunden handeln, die gemäß dem am Sitz der juristischen Personen landesüblichen Rechtsstandard 
verfügbar sind. Befindet sich der Sitz eines relevanten übergeordneten ausländischen Rechtsträgers im 
Zeitpunkt der Übermittlung des Compliance-Packages in einem Drittland mit hohem Risiko (§ 2 Z 16 
FM-GwG) oder bestehen Zweifel an der Echtheit einer Urkunde, dann müssen die betreffenden Urkunden 
dem berufsmäßigen Parteienvertreter im Original oder in einer beglaubigten Kopie vorliegen. Nach 
erfolgter Prüfung sind Kopien der vorgelegten Originaldokumente anzufertigen, mit dem Vermerk 
„Original vorgelegt am:“ unter Angabe des Datums und einem Hinweis auf einen nachvollziehbar 
erkennbaren Vermerkersteller zu erstellen und an das Register zu übermitteln. Originaldokumente können 
an den Rechtsträger retourniert werden. Sofern Dokumente nicht in deutscher oder englischer Sprache 
abgefasst sind, so sind zusätzlich zum Originaldokument beglaubigte Übersetzungen des Dokuments oder 
jedenfalls der relevanten Teile in deutscher oder englischer Sprache zu übermitteln. 

(3) Bestehen berechtigte Gründe gegen eine Übermittlung einer Urkunde an das Register, so kann 
anstelle der Übermittlung der Urkunde, ein vollständiger Aktenvermerk an das Register übermittelt 
werden, wenn der berufsmäßige Parteienvertreter, der die wirtschaftlichen Eigentümer des Rechtsträgers 
festgestellt und überprüft hat oder ein Dritter gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Richtlinie (EU) 
2015/849 mit Sitz im Inland oder einem Mitgliedstaat oder nach Maßgabe des § 13 Abs. 4 FM-GwG mit 
Sitz in einem Drittland, Einsicht in die Urkunde genommen und diesen Aktenvermerk angefertigt hat. Ein 
vollständiger Aktenvermerk hat Folgendes zu enthalten: 

 1. Datum und Ort der Einsichtnahme, 

 2. Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Unterschrift der die Einsicht vornehmenden Person, 

 3. genaue Bezeichnung des eingesehenen Dokumentes und von wem das Dokument in welcher 
Funktion errichtet oder ausgestellt und unterzeichnet wurde, 

 4. eine Beschreibung des Inhalts des Dokumentes und eine Zusammenfassung aller für das 
wirtschaftliche Eigentum am Rechtsträger relevanten Teile des Dokumentes. 

Die Übermittlung von Aktenvermerken anstelle von Dokumenten ist nicht zulässig, wenn sich der Sitz 
des Ausstellers des Dokumentes, der Sitz einer der Vertragsparteien, die das Dokument errichtet haben, 
oder der Sitz des Rechtsträges, den das Dokument betrifft, in einem Drittland mit hohem Risiko (§ 2 Z 16 
FM-GwG) befindet. 

(4) Die Dokumente müssen im Zeitpunkt der Übermittlung an das Register aktuell sein. Auszüge aus 
ausländischen Handels-, Gesellschafts- oder Trustregistern und die Bestätigung der Geschäftsführung des 
Rechtsträgers gemäß Abs. 1 Z 2 lit. i dürfen bei Meldungen und Änderungsmeldungen nicht älter als 6 
Wochen sein. Ältere Dokumente dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen gemeinsam mit den Gründen 
dafür übermittelt werden. 

(5) Vor der Übermittlung, Änderung oder Ergänzung eines Compliance-Packages hat der 
berufsmäßige Parteienvertreter eine firmenmäßig gezeichnete Bestätigung der Geschäftsführung des 
Rechtsträgers einzuholen, in der diese bestätigt, dass alle zur Feststellung und Überprüfung der 
wirtschaftlichen Eigentümer erforderlichen Dokumente dem berufsmäßigen Parteienvertreter vorliegen, 
aktuell sind und in dem zu übermittelnden Compliance-Package enthalten sind und keine von der 
Meldung abweichenden Stimmrechte, Kontroll- oder Treuhandschaftsbeziehungen bestehen. Der 
berufsmäßige Parteienvertreter hat in der Meldung den Erhalt dieser Bestätigung zu bestätigen. 

(6) Die übermittelten Informationen, Daten und Dokumente sind für die Zwecke der Verhinderung 
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu speichern und sind fünf Jahre nach dem 
Zeitpunkt, bei dem diese mit einem Compliance-Package übermittelt wurden, zu löschen. Das 
Compliance-Package ist für die Dauer von zwölf Monaten nach der letzten Meldung, bei der ein 
Compliance-Package gemäß Abs. 1 oder Abs. 7 übermittelt wurde, gültig. 

(7) Der gemäß § 5 Abs. 6 berechtigte berufsmäßige Parteienvertreter kann eine Änderungsmeldung 
zu einem bestehenden Compliance-Package übermitteln, durch die die Gültigkeit des Compliance-
Package um weitere zwölf Monate verlängert wird. Bei dieser Meldung hat der berufsmäßige 
Parteienvertreter die Vollständigkeit des Compliance-Packages gemäß Abs. 1 und die Aktualität aller 
Dokumente gemäß Abs. 4 zu überprüfen und zu bestätigen. 

(8) Der gemäß § 5 Abs. 6 berechtigte berufsmäßige Parteienvertreter kann eine Ergänzung zu einem 
bestehenden gültigen Compliance-Package übermitteln, bei der zusätzliche Dokumente übermittelt oder 
bereits übermittelte Dokumente gelöscht werden können, das Compliance-Package eingeschränkt oder die 
Einschränkung aufgehoben werden kann, die E-Mailadresse des berufsmäßigen Parteienvertreters und des 
Rechtsträgers geändert werden können, festgelegt werden kann, ob der berufsmäßige Parteienvertreter 
und/oder der Rechtsträger Freigaben erteilen oder Rückfragen beantworten können und festgelegt werden 
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kann, welchen Verpflichteten in ein eingeschränktes Compliance-Package Einsicht gewährt werden soll, 
ohne dass jedoch Änderungen bei den gemeldeten wirtschaftlichen Eigentümern vorgenommen werden 
können. Bei jeder Ergänzung hat der berufsmäßige Parteienvertreter die Aktualität der zusätzlich 
übermittelten Dokumente zu prüfen und zu bestätigen. Die Dauer der Gültigkeit des Compliance-Package 
gemäß Abs. 6 ändert sich durch die Übermittlung einer Ergänzung nicht. 

(9) Der berufsmäßige Parteienvertreter hat bei der Übermittlung der Dokumente im Rahmen des 
Compliance-Packages an das Register zu erklären, dass der Rechtsträger gegenüber ihm bestätigt hat, 
dass die erforderlichen Einwilligungserklärungen, die den Anforderungen des Art. 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 entsprechen, und die Freigabe zur Übermittlung des Compliance-Packages 
vorliegen. 
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